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Datenschutz-Anpassungsgesetz 2018 – Gesundheit
 
Kurzinformation
  
Ziel
 

Gewährleistung eines weiterhin hohen Datenschutzniveaus im Bereich der Verarbeitung
personenbezogener Daten im Zuständigkeitsbereich des Bundesministeriums für Arbeit,
Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz – Bereich Gesundheit 

 
 
Inhalt
 

Vornahme terminologischer Anpassungen an die Vorgaben der Datenschutz-
Grundverordnung und der Datenschutzrichtlinie 

 
 
Hauptgesichtspunkte des Entwurfs
 
Am 27. April 2016 wurde Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) beschlossen. Die DSGVO ist
am 25. Mai 2016 in Kraft getreten und kommt ab 25. Mai 2018 zur Anwendung.
 
Obwohl die DSGVO in den Mitgliedstaaten unmittelbare Geltung erlangt, bedarf sie in zahlreichen
Bereichen der Durchführung ins innerstaatliche Recht. So enthält sie – unbeschadet des
Transformationsverbots und der damit verbundenen mangelnden Rechtssetzungskompetenz der
Mitgliedstaaten – zahlreiche Regelungsspielräume bzw. "Öffnungsklauseln", die den nationalen
Gesetzgeber verpflichten oder berechtigen, bestimmte Angelegenheiten näher zu regeln. 
 
Die notwendige Durchführung bzw. Umsetzung der unionsrechtlichen Vorgaben hinsichtlich
allgemeiner Angelegenheiten des Schutzes personenbezogener Daten wurde durch das
Datenschutz-Anpassungsgesetz 2018 vorgenommen. Da der überwiegende Teil der
Öffnungsklauseln der DSGVO nicht in den allgemeinen Bereich des Datenschutzes fällt, sind –
soweit erforderlich – die spezifischen Materiengesetze anzupassen und können darüber hinaus für
den Bereich der DSGVO die Regelungsspielräume der Verordnung durch eine entsprechende
Festlegung in den jeweiligen Gesetzen genutzt werden. 
 
Im Hinblick auf die Verbote der speziellen Transformation, der inhaltlichen Präzisierung sowie der
inhaltlichen Wiederholung einer EU-Verordnung beinhalten die Materiengesetze nur die unbedingt
erforderlichen Regelungen der Verordnung und Abweichungen nur im Falle materienspezifischer
Notwendigkeit. Das bisher vorgesehene Datenschutzniveau soll dabei jedoch keinesfalls
unterschritten werden.
 
Überdies sollen die materienspezifischen Datenschutzregelungen mit der neuen
datenschutzrechtlichen Terminologie in Einklang gebracht werden sowie eine Adaptierung der
bisherigen Verweise erfolgen. Die Änderungen sollen mit 25. Mai 2018 in Kraft treten.
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